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Prof. Dr. WOLFGANG WIEGAND 

Die Pflichten des Käufers und die Folgen 
ihrer Verletzung 

Bemerkungen zum Thema 

Die Formulierung, mit der das Thema des Referats umschrieben wird, deckt 
sich weitgehend mit derjenigen des vorausgegangenen Vortrags. Damit ist an­
gedeutet, dass nunmehr - gewissermassen spiegelbildlich - die «andere 
Seite» dargestellt werden soll. Dieser an sich richtige Eindruck darf aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass trotz einer formellen und äusserlichen 
Übereinstimmung die Position des Käufers und diejenige des Verkäufers sich 
in manchen Details, aber auch grundsätzlich unterscheiden. Dieser grund­
sätzliche Unterschied ergibt sich aus der Andersartigkeit der Leistungspflich­
ten beider Parteien, die auch im Titel des Referats SCHLECHTRIEM ' Ausdruck 
gefunden hat. Die «Beschaffenheit der Ware», deren rechtliche und tatsäch­
liche «Vertragsmässigkeit» stehen im Mittelpunkt der Verkäuferpflichten, die 
Lieferung einer vertragskonformen, «brauchbaren» Ware ist diejenige Ver­
pflichtung, die den Kauf charakterisiert, seinen Typus prägt. Es liegt auf der 
Hand, dass gerade in bezug auf diesen zentralen Punkt die Konzeptionen der 
verschiedenen Rechtskreise erheblich voneinander abweichen, und es ist des­
halb kein Zufall, sondern sinnfälliger Ausdruck eines erhöhten Regelungsbe­
darfs, dass allein die Konkretisierung dieser Pflicht im WKR beinahe so viele 
Artikel umfasst wie das gesamte III. Kapitel, das die Pflichten des Käufers 
behandelt. 

Bei diesen Pflichten des Käufers war die Ausgangslage anders: Zwar gibt 
es auch hier konzeptionelle Unterschiede etwa bei der Annahme der Ware, 
worauf ich zurückkommen werde. Bezüglich der zentralen Verpflichtung zur 
Zahlung des Kaufpreises ist jedoch die Bandbreite für Abweichungen gering. 
Diffizile Probleme wie diejenigen der Falsch- oder Schlechtlieferung, der 
Nacherfüllung oder -besserung ergeben sich nicht. Die Nichterfüllung einer 
Zahlungspflicht wirft kaum dogmatische Fragen auf und die Sachfragen sind 
weder kaufvertragstypisch - sie stellen sich bei anderen Geldleistungspflich-

1 Vgl. oben S. 103; auf das Referat SCHLECHTRIEM wird hier generell Bezug genommen und im 
folgenden nur an besonders wichtigen Punkten nochmals verwiesen. 



144 WOLFGANG WIEGAND: Die Pflichten des Käufers und die Folgen ihrer Verletzung 

ten in gleicher Weise - noch durch nationale Besonderheiten entscheidend 
geprägt. Infolgedessen ist die Regelung der Käuferpflichten zu Recht knapp 
ausgefallen; dies darf allerdings nicht zu der Annahme verleiten, dass sie 
keine Probleme enthalte. Zum einen steckt auch hier der «Teufel im Detail», 
zum andern ergibt sich eine gewisse Komplexität aus der Systematik des 
WKR, in die auch die Käuferpflichten eingebunden wurden. 

I. Die Stellung des Käufers 

1. Zur Systematik - Vergleich mit dem OR 

Zum System des WKR ist in den vorausgegangenen Referaten bereits so viel 
gesagt worden, dass ich mich auf wenige, für das folgende wichtige, Bemer­
kungen beschränken kann. Die Stellung des Käufers wird wie diejenige des 
Verkäufers in einem in sich geschlossenen Kapitel geregelt, das nicht nur die 
Käuferpflichten, sondern auch die Verletzungsfolgen umfasst. Das uns ver­
traute Ineinandergreifen der wechselseitigen Rechte und Pflichten wird 
durch eine isolierte Betrachtungsweise ersetzt. Für uns, die wir das Schuld­
verhältnis als eine Einheit oder gar als Organismus begreifen2, eine nicht 
leicht nachzuvollziehende Sicht. Natürlich kann dieses «System» nicht per­
fekt durchgeführt werden. Neben vereinzelten Rückgriffen auf das nationale 
Recht, von denen schon die Rede war3, wird zum Teil auf andere Abschnitte 
der Konvention verwiesen (etwa bezüglich des Schadenersatzes), andererseits 
finden sich in diesen Abschnitten auch Regeln, die die Pflichten des Käufers 
direkt oder indirekt betreffen. Indessen bleibt das die Ausnahme. Entschei­
dend ist, dass ein Rückgriff auf allgemeine Regeln über die Erfüllung oder 
die Leistungsstörungen nicht möglich ist, oder anders ausgedrückt, dass ein 
«Allgemeiner Teil» als «Unterbau» fehlt. Dies vorausgeschickt und voraus­
gesetzt, ist der Inhalt des III. Kapitels zunächst kurz zu skizzieren. 

2. Aufbau und Inhalt des Kapitels III 

a) Der Grundsatz - Art. 53 

Wie bei den Verpflichtungen des Verkäufers steht auch hier eine Grundnorm 

'Statt aller etwa GERNHUBER, Das Schuldverhältnis (Tübingen 1989), S.6ff. 
1 Siehe dazu das Referat von HERRMANN, oben S.83. 
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am Anfang, die die Pflichten des Käufers generell umschreibt. Sie lautet: «Der 
Käufer ist nach Massgabe des Vertrages und dieses Übereinkommens ver­
pflichtet, den Kaufpreis zu zahlen und die Ware anzunehmen (Art. 53).» 

Die Norm legt damit die beiden vertragstypischen Pflichten fest. Deren in­
haltliche Ausgestaltung kann gemäss Art. 53 durch die Parteien selbst erfol­
gen («nach Massgabe des Vertrages»). Sofern dies überhaupt nicht oder nur 
teilweise geschieht, erfolgt die Präzisierung durch das WKR selbst («nach 
Massgabe dieses Abkommens»), und zwar in den Abschnitten I und II. 

b) Die Spezifizierung in Abschnitt I und II 

Abschnitt I (Art. 54-59): Im Anschluss an eine Konkretisierung und inhaltli­
che Erweiterung der Zahlungspflicht in Art. 54 folgen Regeln über die Preisbe­
stimmung in Sonderfällen (Art. 55/56) sowie über die Zahlungsmodalitäten 
(Art. 57/59). 

Abschnitt II: Die Annahme der Ware wird in einer einzigen Vorschrift 
(Art. 60) behandelt, die aber (ähnlich wie Art. 54 bei der Preiszahlung) eine 
Erweiterung der Pflicht über die reine Abnahme hinaus mit sich bringt. 

c) Die Folgen der Pflichtverletzung - Abschnitt III 

Erfüllt der Käufer die ihm obliegenden Verpflichtungen nicht, so kommen 
die in Abschnitt III enthaltenen Regeln zur Anwendung. Dieser Abschnitt 
entspricht in Aufbau und Funktion dem im Referat SCHLECHTRIEM behandel­
ten Abschnitt III des Kapitels II. Er enthält die «Rechte des Verkäufers bei 
Vertragsverletzung des Käufers». In seiner Grundnorm (Art.61) verweist er -
wie Art. 45 - einerseits auf die Schadenersatzregeln, zum andern auf die in 
den folgenden Artikeln einzeln aufgeführten Rechtsbehelfe, auf die ich im 
3.Teil näher eingehen werde. Schon hier muss jedoch festgehalten werden, 
dass diese Rechtsbehelfe dem Verkäufer nicht nur dann zur Verfügung ste­
hen, wenn eine der beiden typischen in den Abschnitten I und II geregelten 
Pflichten (Zahlung/Annahme) nicht erfüllt wird. Sie können auch zur Anwen­
dung kommen, wenn sonstige Käuferpflichten verletzt werden. Solche können 
durch Vertrag begründet, aus Handelsbräuchen abgeleitet4, schliesslich aber 
durch Einzelnormen der Konvention statuiert werden. Als Beispiel für eine 
solche Norm nenne ich Art. 86, der die Pflicht des Käufers zur Inbesitznahme 
und Erhaltung der Ware festlegt5. 

4 Vgl. Art. 9 Abs. 1 und SCHLECHTRIEM/HAGER Art. 53 CISG N.3. 
• Dazu unten S. 149. 
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II. Die Pflichten des Käufers 

A. Die Annahme der Ware 

1. Die Annahme als Pflicht: 

Art. 60 definiert in ausführlicher und relativ komplexer Form das, was als 
Annahme der Ware gemäss WKR zu verstehen ist: «Die Pflicht des Käufers 
zur Annahme besteht darin, 
a) alle Handlungen vorzunehmen, die vernünftigerweise von ihm erwartet 

werden können, damit dem Verkäufer die Lieferung ermöglicht wird, und 
b) die Ware zu übernehmen.» 

In dieser Bestimmung wird zunächst als Selbstverständlichkeit festgehal­
ten, was für uns gar nicht selbstverständlich ist: Die Annahme als Pflicht. 
Denn ungeachtet des Wortlauts von Art. 211 OR gehen wir im schweizeri­
schen Recht davon aus, dass die Annahme der Ware eine Obliegenheit dar­
stellt6. 

Art. 60 geht jedoch noch einen Schritt weiter, indem er die Annahme in 
zwei Elemente gliedert: 

Neben die eigentliche «Übernahme» tritt als Vorstufe die Verpflichtung, 
die entsprechenden Mitwirkungshandlungen vorzunehmen. Auch diese sind 
nach unserem Recht nur als Obliegenheiten konzipiert und können ebenso 
wie die Nichtannahme der Ware in der Regel nur mit den Rechtsfolgen des 
Gläubigerverzugs erfasst werden. 

Da dem WKR ein einheitliches, damit auch weniger differenziertes Lei-
stungsstörungskonzept zugrunde liegt7, war sowohl die «Aufwertung» der 
Annahme zur echten Obligation wie auch die Einbeziehung der Vorberei­
tungshandlungen in diese Pflicht unumgänglich. 

a) Mitwirkungshandlungen 

Den Kreis dieser Handlungen grenzt Art.60 lit.a durch zwei Kriterien ein: 
An sich muss der Käufer alle Massnahmen treffen, die dem Verkäufer die 

« CAVIN, Schweizerisches Privatrecht, VI1/1, (Basel 1977), S.51 ff.; vgl. zu der Frage, wann auch 
nach schweizerischem Recht bei Nichtannahme ein Schuldnerverzug vorliegen kann, den Schulfall 
in BUCHER/WIEGAND, Übungen im Obligationenrecht, (Zürich 1985), S. 57 ff. mit Nachweisen. 

7 Zu diesem System vgl. die Ausführungen von SCHLECHTRIEM oben S. 103 ff. und WEBER unten 
S. 165 ff.; die noch nicht abzusehende, aber hochinteressante Frage ist die, inwieweit diese neue 
Konzeption auf die Strukturen der Leistungsstörungssysteme des nationalen Rechts (etwa die Inter­
pretation von Art.211 oder 91 OR) einwirken wird. 
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Lieferung ermöglichen. Begrenzt wird diese Verpflichtung dadurch, dass der 
Käufer nur die Vorbereitung schuldet, die vernünftigerweise von ihm erwar­
tet werden kann, z. B. das Zurverfügungstellen von Spezialverpackungen oder 
die Bereithaltung von Lagerräumen8. 

b) Die Übernahme 

Neben diesen die Lieferung vorbereitenden Handlungen schuldet der Käufer 
die «Übernahme». Was «Übernahme» bedeutet, kann nicht generell bestimmt 
werden. Es kommt vielmehr darauf an, wie die «Lieferpflicht» des Verkäu­
fers gemäss Art.31 im konkreten Fall ausgestaltet ist9. 

Sofern der Verkäufer die Ware am geschuldeten Ort und zur vereinbarten 
Zeit «zur Verfügung stellt», entsteht die Pflicht zur Übernahme10, die in der 
Regel in der Inbesitznahme der Ware besteht. Jedoch bedeutet nicht jede In­
besitznahme eine Annahme der Ware (dazu unten 3.) und der Käufer kann 
unter bestimmten Voraussetzungen schon vor der Inbesitznahme die Annahme 
verweigern. 

2. Die Annahmeverweigerung - Zulässigkeit und Konsequenzen 

Das Recht des Käufers, die Annahme zu verweigern, wird in einzelnen Be­
stimmungen ausdrücklich erwähnt (z. B. Art. 52, 86) oder stillschweigend vor­
ausgesetzt (Art. 58). Deshalb ist es nicht streitig, dass dem Käufer ein solches 
Recht zustehen kann, obwohl eine allgemeine Regelung fehlt". Fraglich ist 
allein, unter welchen Voraussetzungen der Käufer ohne Verletzung seiner 
Abnahmepflicht die Ware zurückweisen kann. 

Eine generelle Antwort ist nicht möglich, vielmehr kommt es entscheidend 
darauf an, in welcher Weise der Verkäufer seine Lieferpflicht verletzt. 

a) Einfache Fallgestaltungen 

Als unproblematisch gelten folgende Fälle: 
(1) Der Verkäufer liefert am falschen Ort, oder 

•So etwa BIANCA/BONELL/MASKOW Art.60 Anm.2.4.1-3 mit weiteren Beispielen; zu den Mit­
wirkungspflichten gehört auch die Spezifikation und der Abruf der Ware, BIANCA/BONELL/MAS­
KOW a.a.O. sowie SCHLECHTRIEM/HAGER Art.60 CISG N. 2 mit weiteren Nachweisen. 

* Die verschiedenen Varianten sind im Referat SCHLECHTRIEM dargestellt worden. 
10 Dabei ist jedoch dem Käufer, sofern der Zeitpunkt nicht genau vorhersehbar war, eine ange­

messene Frist einzuräumen, so zu Recht SCHLECHTRIEM/HAGER Art. 60 CISG N.3, Art. 58 N.4 
Fn.9 unter Bezugnahme auf BIANCA/BONELL/MASKOW Art. 53 Anm.3.1 und Art. 58 Anm. 2.4 (ge­
stützt auf Art. 7, allerdings primär für die Zahlungspflicht). 

11 Dazu und zum folgenden SCHLECHTRIEM/HAGER Art.60 CISG N.3. 
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(2) er versäumt es, die Ware in der gemäss Art. 32 erforderlichen Weise zu 
bestimmen, oder 

(3) der Verkäufer liefert zu früh oder zu viel - für diesen Fall bestimmt 
Art. 52: 

«Liefert der Verkäufer die Ware vor dem festgesetzten Zeitpunkt, so steht es dem 
Käufer frei, sie anzunehmen oder die Annahme zu verweigern. 

Liefert der Verkäufer eine grössere als die vereinbarte Menge, so kann der Käufer 
die zu viel gelieferte Menge annehmen oder ihre Annahme verweigern.» 

(4) Als selbstverständlich muss das Recht, die Annahme zu verweigern, auch 
dann angesehen werden, wenn der Verkäufer die Sache zwar liefern, je­
doch nicht zweifelsfrei Eigentum daran verschaffen kann. 

b) Problematische Fallgestaltung 

Schwieriger sind die Fälle zu beurteilen, in denen die Ware in dem einleitend 
erwähnten Sinne nicht vertragsmässig ist. Im Referat SCHLECHTRIEM ist dieser 
Begriff im einzelnen erläutert, und die Formen der Vertragsabweichung so­
wie die damit verbundenen Rechtsfolgen, also insbesondere die Rechtsbe­
helfe des Käufers, sind dargestellt worden. Hier geht es um die Frage, ob der 
Käufer die Möglichkeit und das Recht hat, schon vorher die Annahme der 
Ware zu verweigern, oder - aus anderer Perspektive formuliert - ob der Käu­
fer dadurch seine Annahmepflicht verletzen würde. 

In der Literatur wird nahezu einhellig der Standpunkt vertreten, dass der 
Käufer prinzipiell das Recht hat, die Annahme nicht vertragskonformer Ware zu 
verweigern11. Er darf jedoch von diesem Recht nicht beliebig Gebrauch ma­
chen. Er ist bei der Ausübung vielmehr an die Grundsätze von Treu und 
Glauben gebunden. Ob man dies aus Art. 7 der Konvention ableiten kann, 
wie das einige Autoren tun, ist umstritten13. In der Sache geht es darum, dass 
die Ausübung des Zurückweisungsrechts in einem angemessenen Verhältnis 
zur Schwere der Vertragsverletzung stehen muss. Dieser Grundsatz der Ver­
hältnismässigkeit gehört meines Erachtens zu den zentralen Prinzipien des 
Wiener Kaufrechts und findet insbesondere in der Rechtsfigur der wesentli­
chen Vertragsverletzung Ausdruck. 

Geht man vom Prinzip der Verhältnismässigkeit aus, so ergeben sich fol­
gende Leitlinien: 

12 Vgl. vor allem BIANCA/BONELL/MASKOW Art.53 Anm.3.2.I-4 sowie SCHLECHTRIEM/HAGER 
a. a. O. 

,J Vgl. ausser den Genannten (Fn. 12) noch TALLON in GALSTON/SMIT, International Sales, 
Chapter 7, S. 7.02. 
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Liegen die Voraussetzungen für eine Vertragsaufhebung vor (Art. 49 Abs. 1 
lit. a) oder hat der Käufer einen Anspruch auf Nacherfüllung (Art. 46 Abs. 2), 
dann kann er die Ware ohne weiteres zurückweisen. 

Bei Vertragsverletzungen geringerer Art dürfte eine Verweigerung der An­
nahme häufig unverhältnismässig sein. In diesen Fällen erscheint es ange­
messen, den Käufer auf die Rechtsbehelfe der Minderung, der Nachbesse­
rung oder des Schadenersatzes zu verweisen. Jedoch sind zahlreiche Abstu­
fungen denkbar, so dass eine generelle Aussage nicht möglich ist; es kommt 
letztlich auf eine Beurteilung der konkreten Umstände des Einzelfalles an. 

3. Annahme und Zurückweisung 

Auch wenn ein Zurückweisungsrecht gegeben ist, entstehen für den Käufer in 
bestimmten Situationen Pflichten, die in Art. 86 näher umschrieben sind. 

Art. 86 ist Teil des V. Kapitels. Dieses Kapitel enthält Pflichten beider Par­
teien. Abschnitt VI dieses Kapitels befasst sich mit der «Erhaltung der 
Ware», wobei der Titel eher zu eng ist. Es geht um Verpflichtungen, die so­
wohl den Käufer wie den Verkäufer treffen können: in gewissen Situationen 
haben sie Obhutspflichten für die Ware zu übernehmen, sie gegebenenfalls 
einzulagern und unter bestimmten, in Art. 88 näher geregelten Voraussetzun­
gen einen Verkauf vorzunehmen. 

In der Literatur wird im Zusammenhang mit den dargelegten Verpflichtun­
gen von den Nebenpflichten des Käufers und des Verkäufers gesprochen. 
Ob eine derartige Terminologie angesichts des Leistungsstörungssystems des 
Wiener Kaufrechts angemessen ist, erscheint zweifelhaft. Entscheidend 
kommt es darauf an, dass in den Artikeln 85 ff. gesetzliche Verpflichtungen be­
gründet werden. Die Sanktion einer eventuellen Pflichtverletzung bestimmt 
sich für den Verkäufer nach Art. 45 und für den Käufer nach Art. 61, auf den 
ich später zurückkommen werde. Für den Moment ist nur festzuhalten, dass 
es nach dem in diesen Vorschriften entwickelten Leistungsstörungssystem 
nicht auf die Art der Pflicht, sondern die Schwere ihrer Verletzung ankommt'*, 
so dass letztendlich die Einteilung in verschiedene Pflichtenkategorien im 
Gegensatz zum schweizerischen und deutschen Recht ohne entscheidende 
Auswirkungen bleibt. 

Exkurs: Gerade im Zusammenhang mit den in Art.85ff. geregelten Pflich­
ten wird darüber hinaus die Frage diskutiert, ob neben diesen in der Konven­
tion ausdrücklich enthaltenen Verpflichtungen weitere «Neben- oder Verhal­
tenspflichten» anzunehmen sind, wie etwa eine generelle Kooperations-
pflicht". Meines Erachtens bedarf dieser Punkt grundsätzlicher Diskussion, 

"Siehe unten S. 156. 
11 Vor allem HONNOLD, N.323, 342 u.a.; siehe auch TALLON (oben Fn. 13), S.7.02. 
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da er an die Grundlagen der modernen Schuldrechtsentwicklung rührt und 
hier gerade im deutschsprachigen und im anglo-amerikanischen Bereich die 
Entwicklungen vollkommen unterschiedlich verlaufen16. Folgt man dann der 
herrschenden Auffassung, wonach die Begründung und somit auch der Um­
fang solcher Nebenpflichten nach nationalem Recht zu beurteilen sind, so 
ergibt sich daraus eine ganz erhebliche Gefahr für die einheitliche Rechts­
anwendung des im WKR konzipierten Systems. Wendet man etwa die in 
Deutschland und zum Teil auch in der Schweiz entwickelten Standards an, 
so kann mit Hilfe der Nebenpflichten zumindest das gesamte Leistungsstö-
rungsrecht aus den Angeln gehoben werden. 

Die hier zu besprechende Erhaltungspflicht des Käufers ergibt sich nach 
Art. 86 unter folgenden Voraussetzungen: 

a) Die Erhaltungspflicht 

Art. 86 Abs. 1 setzt voraus, dass der Käufer die Ware empfangen hat und ein 
ihm zustehendes Zurückweisungsrecht ausüben will". Er hat in diesem Falle 
die «den Umständen angemessenen Massnahmen zu ihrer Erhaltung zu tref­
fen». Das bedeutet z.B., dass er für ihre ordnungsgemässe Lagerung Sorge 
tragen, dass er sich in gewissen Zeitabständen über die Verfassung der Ware 
orientieren und eventuell gebotene Schutzmassnahmen treffen muss. All 
diese Massnahmen müssen jedoch in einem sinnvollen Verhältnis zum Wert 
der Ware stehen, anderenfalls müsste ein Verkauf gemäss Art. 88 Abs. 2 ins 
Auge gefasst werden. Sofern es sich um angemessene Aufwendungen han­
delt, hat der Verkäufer ein Zurückbehaltungsrecht an der Ware - die Rege­
lung entspricht im wesentlichen Art. 204 OR. 

b) Die Pflicht zur Besitzergreifung 

Einen Spezialfall18 behandelt Art. 86 Abs. 2. Danach treffen den Käufer die 
gleichen Erhaltungspflichten, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
(1) die Ware muss dem Käufer zugesandt worden sein, 
(2) die Ware muss ihm am Bestimmungsort zur Verfügung gestellt worden 

sein, 
(3) der Käufer will die Ware zurückweisen. 

16 Dazu und zum folgenden WIEGAND, Die Verhaltenspflichten, Festschrift GAGNER (München 
1991), S.250ff., für Deutschland und die Schweiz: WIEGAND, Zur Haftung für Dienstleistungen, in: 
recht 1990 134 ff. 

" Dazu und zu folgendem BIANCA/BONELL/BARRERA-GRAF Art. 86 Anm. 2.2-3 sowie SCHLECHT-
RIEM/EBERSTEIN Art. 86 CISG N.9ff. 

"Vgl. BIANCA/BONELL/BARRERA-GRAF Art.86 Anm.2.4 und SCHLECHTRIEM/EBERSTEIN Art.86 
CISG N. 13 ff. 


